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 I. Träger öffentlicher Belange  

 Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ 
Vom 09.11..2016  

2. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
vom 21.11.2016 
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 Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 3. Schumacher Kläranlagen  
Vom 09.11.2016 

 

 

 

Stellungnahme: 
Die Gemeinde Bad Laer arbeitet intensiv an einem Konzept zur Bewältigung der 
in Zukunft anfallenden Abwassermengen, wobei alle Baugebiete perspektivisch 
auf die nächsten rund 15 Jahre betrachtet werden. Im Rahmen einer Studie der 
HI-Nord Planungsgesellschaft wurde der erforderliche Untersuchungsumfang zur 
zielgerichteten Ertüchtigung der Kläranlage wie folgt erarbeitet: 

1. Feststellung der zukünftigen Ausbaugröße für die Kläranlage Bad Laer 
unter Berücksichtigung der zusätzlichen Belastungen aus Wohn- und Ge-
werbegebietserschließungen, dem Anfall von Fäkalschlamm aus Kleinklär-
anlagen und der Rückbelastung aus zukünftig notwendiger Schlammbe-
handlung. 

2. Überprüfung der Zulaufsituation und Zulaufwassermengen. Vor dem Hin-
tergrund der Entwicklung der Gemeinde und der Zunahme von Starkre-
genereignissen ist die hydraulische Situation der Anlage zu beurteilen und 
Vorschläge zur Anpassung der Leistungsfähigkeit zu erarbeiten. 

3. Aufstellung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum Ausbau der biologi-
schen Reinigungsstufe mit folgenden Varianten: 

a. Erweiterung der aeroben simultan stabilisierenden Biologie durch 
Schaffung von zusätzlichem Behandlungsvolumen (aerobe Stabili-
sierung) 

b. Umstellung des Reinigungsverfahrens auf SBR-Technologie 
c. Umstellung auf aerobes Behandlungsverfahren mit anschließender 

Klärschlammfaulung (anaerobes Verfahren) 

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat sich die Variante der aero-
ben Stabilisation als das wirtschaftlichste und gleichzeitig betriebssicherste Ver-
fahren zur Erweiterung der Kläranlage herausgestellt. Der Entschluss über die 
Umsetzung dieses Ergebnisses gelangte am 13.10.2016 erstmals in die politi-
schen Gremien, so dass mit einer Umsetzung der Maßnahme nach jetziger Pla-
nung kurzfristig begonnen werden kann. 

Es ist nicht zwingend erforderlich, dass bei Satzungsbeschluss die Kapazitäten 
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der Kläranlage vorgehalten werden. Aber bei der Erschließung des Baugebietes 
und der Erteilung der Baugenehmigungen muss die Kläranlage ausreichende 
Kapazitäten vorhalten. 

Folgende Textpassage wurde bereits in die Begründung unter der Ziffer 6.1 Ver- 
und Entsorgung aufgenommen: 

„Die Gemeinde Bad Laer arbeitet intensiv an einem Konzept zur Bewälti-
gung der in Zukunft anfallenden Abwassermengen, wobei alle Baugebiete 
perspektivisch auf die nächsten rund 15 Jahre betrachtet werden. Die HI-
Nord Planungsgesellschaft wurde beauftragt, ein Konzept für die zielge-
richtete Ertüchtigung der Kläranlage zu erarbeiten. Zum Zeitpunkt der Er-
schließung des Baugebietes wird sichergestellt sein, dass die Kläranlage 
das hinzukommende Schmutzwasser aufnehmen kann.“ 

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

 4. Landkreis Osnabrück 
vom 14.11.2016 

 

a) 

 

zu a) Stellungnahme: 
Für die Erleichterung der Verfahrensdurchführung wurden die Planunterlagen auf 
die Planzeichnung und die Legende reduziert, um ein gängiges DIN-Format zu 
erhalten, das leichter zu vervielfältigen ist. Die Satzungsfassung des Bebauungs-
planes wird sämtliche nebenstehende Anforderungen erfüllen.  

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
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b) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 5. Landkreis Osnabrück  
Nachtrag vom 23.11.2016 

 

 Stellungnahme: 
Siehe Stellungnahme Nr. 3 

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

  

Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

Osnabrück, den 01.12.2016 
Lh/Sp-203.113 

 

.......................... 
(Der Bearbeiter) 

 

 

 


